
Statuten des Vereins Veteranen TV Stadtpolizei Zürich mit
Änderungen vom 15. November 2021

1. Name und Sitz

Art. 1

Der Verein Veteranen TV Stadtpolizei Zürich ist ein Verein im Sinne
von Art. 60 ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Er ist Mitglied
der Veteranenvereinigung des ZTV. Sl2 des Vereins ist der Wohnort
des Obmanns.

Art.2

Der Verein bezweckt

- Pflege der Turnkameradschaft und der Geselligkeit
- Die Durchführung von Hocks und Wanderungen
- Die Durchführung von Ausflügen mit Begleiterinnen und Begleitern
- Die Organisation von Besichtigungen

Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

2. Mitgliedschaft

Art. 3

Der Verein besteht aus

- Turnveteranen und Tumveteraninnen
- Gönnermitgliedern
Über die Aufnahme entscheidet die Obmannschaft.

Art. 4

Gönnermitglieder haben an der Jahresversammlung kein Stimm- und
Wahlrecht. Die Mitgliedschaft erlischt durch Hinschied, Austritt oder
Aussch/uss. Der Entscheid über einen Aussch/uss erfolgt durch die
Obmannschaft

3. Organisation

Art. 5

Organe des Vereins srnd

- Die Jahresversammlung (GV)
- Die Obmannschaft
- Die Rechnungsrevisoren (1 Revisor und 1 Ersatz)



Art. 6 bisher

Die Jahresversammlung findet im Verlaufe des Monats Novemberstaff. Sie
wird durch die Obmannschaft mindestens 30 lage im Voraus, unter
B e ka n ntg a be d e r T rakta n de n, sch riftl i c h e i n b erufe n.

4ft. 6 neu

Die Jahresversammlung findet im Verlaufe des Monats Januar statt. Sie wird
durch die Obmannschaft mindestens 30 Tage im Voraus, Ltnter Bekanntgabe
der Traktanden, sch riftlich einberufen.

Art.7

Die Obmannschaft, oder 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder können
jederzeit eine ausserordentliche Versammlung einberufen, der die gleichen
Befugnisse wie der ordentlichen Jahresversammlung zustehen.

Art.8

Die Jahresversammlung behandelt folgende Geschäfte:

- Protokollabnahme
- Jahresbericht des Obmanns
- Jahresrechnung, Jahresbeitrag, Budget
- Wahl des Obmanns und der übrigen Mitglieder
- Wahl der Rechnungsrevisoren (Amtszeit 3 Jahre)
- Jahresprogramm
- Anträge der Mitglieder oder der Obmannschaft
- Ernennungen und Auszeichnungen

Art.9

Anträge zuhanden der Jahresversammlung sind mindestens 30 Tage vorher
der Obmannschaft schriftlich einzureichen.

Art. 10

BeiWahlen und Abstimmungen entscheidet das einfache Mehr. Dem Obmann
steht bei Abstimmungen der Stichentscheid zu. BeiWahlen entscheidet das
Los.

4. Die Obmannschaft

4rt.11

Die Obmannschaft besteht aus mindesfens 3 Mitgliedern (Obmann, Kassier
und Sekretär). Sie konstituiefi sich mit Ausnahme des Obmanns, der durch die
Jahresversammlung gewählt wird, selbst.
Die Obmannschaft behandelt die laufenden Geschäfte, vollzieht die
Besch/üsse der Jahresversammlung und vertritt den Verein nach aussen.



5. Finanzen

Art. 12

Die Einnahmen bestehen aus:

- Mitgliederbeiträgen (über 90 jähnge Veteranen sind vom Beitrag befreit)
- Spenden undZuwendungen
- Legaten von Mitgliedem und Gönnern
- Vermögenszinsen

Art. 13 bisher

Das Rechnungsjahr beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober

4rt. 13 neu

Das Rechnungsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember

Art. 14

Haftung

Für die Verpflichtungen des Vereins Veteranen TV Stadtpolizei Zürich haftet
aussch/iesslich das Vereinsvermögen. Die persönliche Haftung der Mitglieder
bleibt auf die Höhe der Mitgliederbeiträge beschränkt.

4rt.15

Ausgabenkompetenz

Die Ausgabenkompetenz der Obmannschaft beträgt pro Vereinsjahr
Fr. 5'000.--. Höhere Ausgaben erfordem die Zustimmung der
Jahresversammlung.

6. Scfilussbestimmungen

Art. 16

Statutenänderungen und die Auflösung des Vereins bedürten 2/3 Mehrheit der
an der J a h resversamm lu ng anwesenden, stimm berechtigten Mitglieder.

Att. 17

Bei einer Auflösung des Vereins gehf das noch vorhandene Vermögen an die
«Patronale Stiftung des ZTV».



Art. 18

Für Fälle, die in den Statuten nicht geregelt sind, gilt das Gesetz (ZGB) oder,
wenn dort keine Bestimmung vorhanden ist, der Beschluss der
Jahresversammlung.

Att. 19

Diese Statuten wurden an der Generalversammlung des Turnvereins der
Stadtpolizei Zürich, vom 2'l . Januar 2015, bzw. die Änderungen an der
Jahresversammlung der Veteranen vom 15. November 2021, genehmigt und
treten sofort in Kraft.

Dielsdorf, 15. November 2021
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